
 

R 31 Abs. 9 Nr. 2 LStR: 

 
Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
 
Dabei sind die dienstlich und privat zurückgelegten Fahrtstrecken gesondert und 
laufend im Fahrtenbuch nachzuweisen. 
 
Für dienstliche Fahrten sind grundsätzlich die folgenden Angaben erforderlich:  
 
a) Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen 
Auswärtstätigkeit (Dienstreise, Einsatzwechseltätigkeit, Fahrtätigkeit),  
 
b) Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute,  
 
c) Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner.  
 

Für Privatfahrten genügen jeweils Kilometerangaben; für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte genügt jeweils ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch. Die 
Führung des Fahrtenbuchs kann nicht auf einen repräsentativen Zeitraum 
beschränkt werden, selbst wenn die Nutzungsverhältnisse keinen größeren 
Schwankungen unterliegen. Anstelle des Fahrtenbuchs kann ein Fahrtenschreiber 
eingesetzt werden, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse gewinnen lassen. Der 
private Nutzungswert ist der Anteil an den Gesamtkosten des Kraftwagens, der dem 
Verhältnis der Privatfahrten zur Gesamtfahrtstrecke entspricht.  
 
Ein elektronisches Fahrtenbuch ist nur anzuerkennen, wenn sich daraus die selben 
Erkenntnisse wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim 
ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen müssen nachträgliche 
Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest 
aber dokumentiert werden (BMF-Schreiben vom 12. Mai 1997). 

 


